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Dies trifft auch für Deutschland zu (siehe dazu die folgenden Säulendiagramme). Im 
direkten Vergleich sind Zuwanderer ohne deutsche Staatsangehörigkeit etwas häufi-
ger arbeitslos, haben doppelt so häufig Schwierigkeiten, „über die Runden zu kom-
men“ und leben doppelt so oft in Sozialwohnungen. 

Abbildung 13. Arbeitslosenquoten, 2008, in Prozent

Abbildung 14. Anteil der 
Bevölkerung mit „Schwierigkeiten, 
über die Runden zu kommen“, 
2008, in Prozent

Abbildung 15. Belegung des 
sozialen Wohnraums, 2008, in 
Prozent

In den meisten europäischen Staaten scheinen die besseren Ergebnisse für eingebür-
gerte Zuwanderer darauf hinzudeuten, dass ‚besser integrierte‘ Personen mit grö-
ßerer Wahrscheinlichkeit die Staatsangehörigkeit erwerben, unabhängig davon, in 
welchem Maß das Land eine integrative oder restriktive Einbürgerungspolitik ver-
folgt. Während Zuwanderer aus weniger entwickelten Staaten insgesamt eine höhere 
Wahrscheinlichkeit haben, einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen, trifft dies in 
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erster Linie auf die ‚besser integrierten‘ unter ihnen zu. Daraus folgt, dass die am bes-
ten integrierten Zuwanderer die Staatsbürgerschaft unabhängig davon erwerben, wie 
hoch die Einbürgerungsvoraussetzungen sind. 

Die Frage bleibt jedoch, ob der Erwerb der Staatsangehörigkeit zur Verbesserung der 
Integration beiträgt? Wählt das gegenwärtige Regelwerk die am besten „integrierten“ 
Zuwanderer aus, oder stellen ohnehin nur die am besten „integrierten“ Zuwanderer 
Einbürgerungsanträge ungeachtet der politischen Vorgaben? Genießen eingebürgerte 
Zuwanderer einen durchschnittlich höheren Lebensstandard aufgrund ihrer Einbür-
gerung, oder neigen Personen mit einem höheren Lebensstandard eher dazu, ihre Ein-
bürgerung zu beantragen?

Weitere Forschung auf nationaler und internationaler Ebene ist notwendig, um 
die Auswirkungen der Einbürgerung zu verstehen und die Frage zu beantworten, 
warum eingebürgerte Zuwanderer oft bessere Integrationsergebnisse haben. Wis-
senschaftler sind auf Paneldaten angewiesen, um diese Kausalfragen beantworten 
zu können. Mehrere Studien, die sich auf Paneldaten stützen, haben einen positiven 
Effekt der Staatsangehörigkeit auf die Beteiligung am Arbeitsmarkt in Deutschland, 
Frankreich und den Vereinigten Staaten gefunden. 
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ZentraLe ergebniSSe:

1.   Insgesamt ähneln die deutschen Bestimmungen zur Staatsangehörigkeit denen 
der anderen EU-15 Staaten, mit Ausnahme der Voraussetzungen für die doppelte 
Staatsangehörigkeit.

2.  Nur in Deutschland kann die Staatsbürgerschaft aberkannt werden, falls be-
troffene Personen nicht rechtzeitig vor ihrem 23. Lebensjahr eine weitere bei 
Geburt erworbene Staatsangehörigkeit aufgeben (‚Optionspflicht‘). Kinder von 
Zuwanderern, die bei ihrer Geburt sowohl die deutsche als auch eine weitere 
ausländische Staatsangehörigkeit erwerben, müssen sich bei ihrer Volljährigkeit 
für eine der beiden Staatsangehörigkeiten entscheiden. Falls die Betroffenen sich 
nicht bis zu ihrem 23. Geburtstag offiziell für die deutsche Staatsangehörigkeit 
entscheiden (und die ausländische Staatsangehörigkeit aufgeben), verfällt die 
deutsche Staatsangehörigkeit automatisch mit dem 23. Lebensjahr. 2012 kam es 
zu den ersten Fällen, bei denen im Inland geborene Deutsche auf diese Art ihre 
Staatsangehörigkeit verloren haben (unfreiwilliger Verlust). Diese aufgescho-
bene Ablehnung der doppelten Staatsangehörigkeit stellt ein großes rechtliches 
Problem für viele in Deutschland lebende Zuwanderer dar, insbesondere für die 
große türkische Bevölkerung. 

3.  Deutschland stellt etwas strengere Bedingungen für die Einbürgerung von Zu-
wanderern als die meisten EU-15 Staaten. Während der Einbürgerungstest als 
geringeres Hindernis gilt, ist der obligatorische Nachweis des Sprachkompetenz-
levels B1 ein Hemmnis für viele Zuwanderer, insbesondere für Flüchtlinge.

4.  Deutschland hat geringere administrative Hürden hinsichtlich des Verfahrens 
auf Bundesebene und in ausgewählten Ländern als die meisten EU-15 Staaten.

5.   Während die rechtlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung auf nationaler 
Ebene geregelt werden, haben die einzelnen Länder nach Einschätzung der Teilneh-
mer des Runden Tischs einen erheblichen Ermessensspielraum bei der Auslegung 
und Anwendung der Einbürgerungsbestimmungen. Dies kann bedeutsame Auswir-
kungen für die Antragsteller haben, wie beispielsweise längere Bearbeitungszeiten 
und ungleiche Behandlung aufgrund abweichender Auslegung der gesetzlichen Be-
stimmungen bei den örtlichen Behörden.
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empfehLungen Der heinrich-böLL-Stiftung

1.Doppelte Staatsbürgerschaft 
Doppelte und mehrfache Staatsangehörigkeiten sind in Deutschland generell 
nicht gestattet und werden nur unter bestimmten Bedingungen gewährt. Dessen 
ungeachtet behalten jedoch etwa 50 Prozent der eingebürgerten Zuwanderer ihre 
alte Staatsangehörigkeit bei – ein Umstand, der in der allgemeinen Öffentlichkeit 
kaum bekannt ist. Das Gesetz schließt große Gruppen langansässiger Zuwanderer 
von der gesellschaftlichen Teilhabe aus und stellt eine deutliche administrative 
Belastung für die Behörden dar. Die doppelte Staatsangehörigkeit sollte gestattet 
werden. 

2.optionspflicht
Die gegenwärtige Optionspflicht ist rechtlich umstritten im Hinblick auf ihre Ver-
einbarkeit mit internationalen Konventionen, sie stellt eine administrative Belas-
tung dar und grenzt große Teile der Bevölkerung mit Migrationshintergrund aus. 
Die Optionspflicht sollte abgeschafft werden.

3.einheitliche vergabepraxis auf Länderebene
Auch wenn die gesetzlichen Bestimmungen auf Bundesebene erlassen werden, 
haben die einzelnen Bundeländer einen großen Ermessensspielraum bei der Aus-
legung und Anwendung der Einbürgerungsbestimmungen. Als Folge weicht die 
Praxis in den einzelnen Bundesländern voneinander ab. Dies kann bedeutsame 
Auswirkungen für die Antragssteller haben, wie unter anderem längere Bearbei-
tungszeiten oder abweichende Auslegungen der Einbürgerungsvoraussetzungen. 
Die Verwaltungsverfahren sollten angeglichen und bundesweit einheitlich umge-
setzt werden. 

4.klare richtlinien und transparenz des administrativen verfahrens
Das Verwaltungsverfahren muss sowohl für die Antragssteller als auch die Mit-
arbeiter in den Behörden kohärenter gestaltet werden. Auf der Verwaltungsebene 
bestehen Hindernisse hauptsächlich im Mangel an Information und Beratung 
für die Antragssteller. Seitens der Behörden gibt es keinerlei Unterstützung, die 
Antragssteller fühlen sich vielfach durch das Verfahren eingeschüchtert und ab-
geschreckt. Bereits im Vorfeld des Verfahrens sollten bessere Informationen über 
den Ablauf zur Verfügung gestellt werden. Die Antragssteller sollten über die 
einzelnen Schritte des Verfahrens informiert sein, um Wartezeiten absehen zu 
können. Ebenfalls sollten sie während des Verfahrens Einsicht in den Status ihres 
Antrags erhalten. Dies könnte das Vertrauen in das Verfahren erhöhen und dem 
Gefühl, seitens der Behörden diskriminiert zu werden, entgegen wirken. 

5.Deutschland braucht eine willkommenskultur
Deutschland als eine offene und einladende Kultur darzustellen wäre ein wichti-
ger Faktor für die Erhöhung der Einbürgerungsrate. Der Erwerb der Staatsbürger-
schaft muss gefördert werden. Staatliche Kampagnen gelten als weniger effektiv 
als die Anknüpfung an NGO-Netzwerke und die Arbeit vor allem mit Migranten-
organisationen, damit diese Botschaft und Informationen potentielle Kandidaten 
erreichen. Menschen, die seit vielen Jahren in Deutschland gelebt haben, könnten 
dies als ein Willkommenszeichen sehen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwer-
ben. Eine Herabsetzung der Mindestaufenthaltsdauer wäre ein weiteres Signal an 
zukünftige und neuere Zuwanderer für eine offene und integrative Gesellschaft.
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methoDiScher anhang

INDIKATOREN ZUM ERWERB DER STAATSBÜRGERScHAFT

Die Indikatoren zum Erwerb der Staatsbürgerschaft wurden von Maarten Vink 
(Maastricht University/Europäisches Hochschulinstitut) und Tijana Prokic-Breuer 
(Maastricht University) entwickelt. Die Indikatoren wurden für 25 europäische Staa-
ten berechnet. Die zugrundeliegenden Daten basieren auf dem Ad Hoc Modul der 
Arbeitskräfteerhebung 2008 über die Arbeitsmarktsituation von Migranten und ihren 
Nachkommen (Eurostat). Die Zielgruppe umfasst alle Personen im Alter von 15 bis 
74 Jahren (bzw. 16 bis 74 Jahren in Staaten, in denen die Zielgruppe der Arbeits-
kräfteerhebung ab dem sechzehnten Lebensjahr definiert ist). Sämtliche dargestellten 
Zahlen basieren auf jeweils mindestens 100 befragten Personen. 

Die vorgestellten Daten decken die folgenden europäischen Staaten ab: Österreich, 
Belgien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Frankreich, Deutsch-
land, Griechenland, Ungarn, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nieder-
lande, Norwegen, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz 
und Vereinigtes Königreich. Für Deutschland liegen keine Informationen zu den Ge-
burtsländern der Befragungsteilnehmer vor. Um die Herkunftsregion der Teilnehmer 
(EU oder außerhalb) zu ermitteln, zieht die Untersuchung das Geburtsland des Vaters 
und/oder der Mutter der befragten Personen heran. Für Finnland hat Eurostat keine 
Daten zur Verfügung gestellt. Aufgrund des zu geringen Stichprobenumfangs wurden 
die Datensätze für Bulgarien, Malta und Rumänien ausgeschlossen. 
Die Indikatoren zum Erwerb der Staatsbürgerschaft untersuchen zahlreiche Faktoren, 
unter anderem: 

•	 Geschlecht (der Anteil von im Ausland geborenen Frauen und Männern, die die 
Staatsbürgerschaft des jeweiligen Aufenthaltslandes erworben haben),

•	 Herkunft (der Anteil von im Ausland geborenen Personen aus EU und nicht-EU 
Staaten, die die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Aufenthaltslandes erworben ha-
ben),

•	 Alter zum Zeitpunkt der Zuwanderung (der Anteil von im Ausland geborenen 
Personen, die die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Aufenthaltslandes erworben 
haben, aufgeschlüsselt nach dem Alter zu Beginn des Aufenthalts im Aufenthalts-
land; Alterskohorten: 0-17 Jahre; 18-39 Jahre; 40 Jahre und älter),

•	 Aufenthaltsdauer nach Kohorten (der Anteil von im Ausland geborenen Perso-
nen, die die Staatsbürgerschaft des Aufenthaltslandes erworben haben, differen-
ziert nach der Aufenthaltsdauer in Jahren: 1-5 Jahre; 6-10 Jahre; 11-19 Jahre; 20 
Jahre und mehr),

•	 Aufenthaltsdauer nach Mindestaufenthaltsdauer in Jahren (der Anteil von im 
Ausland geborenen Personen, die die Staatsbürgerschaft des Aufenthaltslandes 
erworben haben, differenziert nach der Mindestaufenthaltsdauer in Jahren: Mini-
mum 5 Jahre; Minimum 10 Jahre; Minimum 15 Jahre; Minimum 20 Jahre),

•	 Dauer bis zur Einbürgerung (die Anzahl an Jahren, die durchschnittlich bis zur 
Einbürgerung von im Ausland geborenen Personen in dem betreffenden Aufent-
haltsland vergeht).
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Weitere Informationen unter:
http://eudo-citizenship.eu/indicators/citacqindicators 

Die Multivariate Varianzanalyse zur Rolle der Staatsangehörigkeitsgesetze nutzte Da-
ten des Immigrant Integration Policy Index (MIPEX) zum Zugang zur Staatsange-
hörigkeit sowie gepoolte Daten des European Social Survey (ESS, 2002-2010) für die 
EU-15 Staaten (ohne Italien), Norwegen und die Schweiz.

INDIKATOREN ZUM STAATSBÜRGERScHAFTSREGIME

Die Indikatoren zum StaatsbürgerschaftsreGIME wurden von Rainer Bauböck (Eu-
ropäisches Hochschulinstitut), Iseult Honohan und Kristen Jeffers (University Col-
lege Dublin) in Abstimmung mit Maarten Vink (Maastricht University) und Thomas 
Huddleston (Migration Policy Group) entwickelt. 

Die Basiswerte für die Indikatoren wurden aufgrund einer Liste substantieller und 
prozeduraler Kriterien für jede Form des Erwerbs oder Verlusts der Staatsangehörig-
keit anhand additiver und gewichteter Formeln ermittelt. Die Auswertung wurde mit 
Hilfe der qualitativen Datenbanken von EUDO CITIZENSHIP zu den Formen des 
Erwerbs und Verlusts der Staatsbürgerschaft, den detaillierten Länderberichten und 
zusätzlichen Informationen, die durch leitfadengestützte Interviews mit Rechtsexper-
ten in den jeweiligen Ländern durchgeführt wurden, vorgenommen. 

Die Indikatoren sind auf verschiedenen Ebenen aggregiert worden, um allgemeine 
Merkmale der Staatsbürgerschaftsgesetze zu analysieren. Die Hauptindikatoren, die 
anhand der 45 Basisindikatoren berechnet wurden sind: ius sanguinis, ius soli, aufent-
haltsabhängige gewöhnliche Einbürgerung, spezielle Einbürgerung, freiwillige Auf-
gabe (Verzicht) sowie Entzug. 

Diese Indikatoren sind für 36 europäische Staaten berechnet worden. Die folgenden 
Bezeichnungen werden für durchschnittliche Indikatoren verwendet: EUROPE für 
alle 36 Staaten, EU 27 für alle Mitgliedsstaaten der EU 2012, EU 15 für die Staaten, 
die bereits vor der Erweiterung 2004 EU Mitglieder waren, sowie EU 12 für die seit 
einschließlich 2004 beigetretenen. Den Indikatoren zum Staatsbürgerschaftsregime 
liegen die entsprechenden Gesetze mit Stand Ende 2011 zugrunde. Derzeit wird eine 
neue Ausgabe für vorangegangene Jahre geplant, die es ermöglichen wird, längerfris-
tige Trends auszuwerten.

Weitere Informationen unter:
http://eudo-citizenship.eu/indicators/eudo-citizenship-law-indicators. 
Sowie ausführliche Erläuterungen unter: http://eudo-citizenship.eu/docs/CITLAW_
explanatory%20text.pdf. 

INDIKATOREN ZUR VERGABEPRAxIS

Die Indikatoren zur Vergabepraxis bzw. Einbürgerungspraxis wurden von Thomas 
Huddleston (Migration Policy Group) entwickelt. 

http://eudo-citizenship.eu/indicators/citacqindicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators/eudo-citizenship-law-indicators 
http://eudo-citizenship.eu/docs/CITLAW_explanatory text.pdf
http://eudo-citizenship.eu/docs/CITLAW_explanatory text.pdf
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Diese Indikatoren wurden für 45 europäische Staaten und drei deutsche Bundeslän-
der errechnet. Die folgende Liste fasst die fünf Dimensionen und die entsprechenden 
Indikatoren und Teilindikatoren zusammen:

•	 Förderung: In welchem Umfang ermutigen die Behörden geeignete Kandidaten 
dazu, ihre Einbürgerung zu beantragen?

•	 Nachweis von Unterlagen: Wie leicht ist es für Antragssteller nachzuweisen, dass 
sie die gesetzlichen Auflagen erfüllen?

•	 Ermessensspielraum: Wie groß ist der Ermessensspielraum der Behörden bei der 
Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen?

•	 Bürokratie: Wie leicht fällt es den Behörden, eine Entscheidung zu fällen?
•	 Überprüfung: In welchem Umfang gibt es eine richterliche Aufsicht des Verfah-

rens?

Der Gesamtscore eines Landes errechnet sich aus dem einfachen Durchschnittswert 
dieser fünf Dimensionen. Auf einer Skala von 0 bis 1 schaffen diejenigen Staaten ge-
ringe Hürden in der Umsetzung des Staatsangehörigkeitsrechtes (Vergabepraxis), 
deren Wert im Bereich 1 liegt. Bezogen auf die fünf Dimensionen zeichnen sich Ver-
fahren, die dem Wert 1 nahe kommen, durch bessere Förderung, einfachere Nach-
weisbedingungen, einen geringeren Ermessensspielraum, weniger Bürokratie, und 
/ oder ein höheres Maß richterlicher Aufsicht aus. Staaten mit einem Wert im Be-
reich 0 schaffen höhere Hürden bei der Anwendung des Staatsangehörigkeitsrechts. 
Bezogen auf die fünf Dimensionen zeichnen sich Verfahren, die dem Wert 0 nahe 
kommen, durch einen geringen Grad an Förderung, erschwerte Dokumentationsvo-
raussetzungen, einen großen Ermessensspielraum, mehr Bürokratie, und / oder ein 
geringes Maß richterlicher Aufsicht aus. Die Scores basieren auf Länderberichten, die 
im Rahmen dieses Projekts erstellt wurden, sowie Informationen, die Rechtsexperten 
im Rahmen standardisierter Fragebögen bereitgestellt haben.

Weitere Informationen unter:
http://eudo-citizenship.eu/indicators/citimpindicators

INDIKATOREN ZUM VERHÄLTNIS VON STAATSBÜRGERScHAFT
UND INTEGRATION

Die Indikatoren zum Verhältnis von Staatsbürgerschaft und Integration wurden von 
Derek Hutcheson und Kristen Jeffers (University College Dublin) entwickelt. 

Die Indikatoren beruhen auf dem Ad-hoc Modul zur „Arbeitsmarktsituation von 
Zuwanderern und ihren Nachkommen“ der Arbeitskräfteerhebung 2008 (Eurostat). 
Indikatoren zum sozio-ökonomischen Status beruhen auf der sektorübergreifenden 
EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen 2008 (EU-SILC).

Einige Datensätze wurden aufgrund ihres zu geringen Probenumfangs entfernt. Alle 
aufgeführten Zahlen basieren auf einer Teilnehmerzahl von mindestens 100 bzw. 20 
im Fall der Indikatoren zum sozio-ökonomischen Status. 
Die Indikatoren zum Verhältnis von Staatsangehörigkeit und Integration umfassen: 

http://eudo-citizenship.eu/indicators/citimpindicators
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INDIKATOREN ZUR ERWERBSBEVÖLKERUNG

Arbeitslosigkeit: Die Zahl der arbeitslosen Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, 
entsprechend der Definition der International Labour Organisation (ILO), als Pro-
zentanteil an der Erwerbsbevölkerung (Gesamtzahl der beschäftigten und beschäfti-
gungslosen Personen) derselben Altersgruppe. 

Erwerbsquote: Die Gesamtzahl der beschäftigten Personen im Alter von 15 bis 74 
Jahren und die Gesamtzahl der arbeitslosen Personen (die Erwerbsbevölkerung) als 
Prozentanteil der Gesamtbevölkerung in derselben Altersgruppe.

Bildungsstand: Der im Durchschnitt höchste Bildungsstand unter den befragten 
Teilnehmern im Alter von 25 bis 74 Jahren. Die Werte entsprechen den durch die In-
ternational Standard Classification of Education (ISCED) festgelegten durchschnitt-
lichen Bildungsniveaus: (1) Primärerziehung; (2) Untere Sekundarstufe; (3) Obere 
Sekundarstufe; (4) Nichttertiäre Bildung nach dem Sekundarbereich; (5) Universi-
tätsabschluss; (6) Weiterführendes Studium. 

Anteil Überqualifizierte: berechnet als Anteil der Bevölkerung im Alter von 25 bis 74 
Jahren mit hohem Bildungsstand (ICSED 5 oder 6) und einer Beschäftigung mit ge-
ringer oder mittlerer Qualifikationsanforderung (ISCO Beschäftigungsniveaus 4 bis 
9) an allen beschäftigten Personen derselben Altersgruppe mit hohem Ausbildungs-
stand. 

INDIKATOREN ZUM SOZIO-ÖKONOMIScHEN STATUS:

Abhängigkeit von Sozialleistungen: misst den Erhalt familien-/kinderbezogener 
Leistungen, Wohnungsbeihilfen und anderweitiger Sozialleistungen als durchschnitt-
lichen Anteil am Bruttojahreseinkommen der Befragten.

Schlechte Wohnqualität: versucht die Qualität der Unterkunft der Befragten objektiv 
zu messen. Die Werte entsprechen dem Prozentsatz der Befragten, die angeben, dass 
ihre Unterkunft ein undichtes Dach und/oder feuchte Raumdecken, Feuchtigkeit in 
den Wänden, Böden oder im Fundament und /oder Schimmel in Fenster- und Tür-
rahmen aufweist. 

Schlechtes Wohnumfeld (Umwelt): versucht die Qualität der Wohngegend der Be-
fragten objektiv zu messen. Die Werte entsprechen dem Prozentsatz der Befragten, 
die angeben, dass Umweltverschmutzung, Ruß, oder andere Umweltschäden in ihrer 
Wohngegend, die durch Verkehr oder Industrie verursacht werden, den Haushalt be-
lasten. 

Schlechtes Wohnumfeld (Kriminalität): versucht die Qualität der Wohngegend der 
Befragten objektiv zu messen. Die Werte entsprechen dem Prozentsatz der Befragten, 
die angeben, dass Kriminalität, Gewalt oder Vandalismus in ihrer Wohngegend den 
Haushalt belasten. 

Schwierigkeiten „über die Runden zu kommen“:  misst das Ausmaß der Proble-
me des Haushalts der Befragten, die allgemeinen Lebenshaltungskosten zu decken. 
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Die Werte entsprechen dem Prozentsatz der Befragten, die angeben, gelegentliche 
Schwierigkeiten, Schwierigkeiten oder große Schwierigkeiten zu haben, ihre üblichen 
Ausgaben zu bestreiten. 

Wohnkostenbelastung: misst den durchschnittlichen Prozentsatz des monatlich verfüg-
baren Haushaltseinkommens, das für die monatlichen Wohnkosten aufgewendet wird. 

Nicht gedeckter Gesundheitsbedarf: misst den Prozentsatz der Befragten, die an-
gaben, dass in den vorangegangenen zwölf Monaten mindestens in einem Fall eine 
notwendige medizinische oder zahnmedizinische Untersuchung oder Behandlung  
ausgeblieben sei. 

Weitere Informationen unter:
http://eudo-citizenship.eu/indicators/integration-indicators 

NATIONALE RUNDE TIScHE

Nationale Runde Tische wurden von den nationalen Partnern der Migration Poli-
cy Group in Österreich, Estland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Irland, Italien, 
Portugal, Spanien und dem Vereinigten Königreich durchgeführt. Die Runden Ti-
sche dienten dazu, nationalen Akteuren die Ergebnisse des Projekts zu den jeweiligen 
Ländern vorzustellen, um ihr Feedback einzuholen und die Ergebnisse im nationalen 
politischen Kontext auszuwerten und zu interpretieren. Die Teilnehmer wurden zu 
den Faktoren, die die Einbürgerung beeinflussen, den Auswirkungen der Staatsan-
gehörigkeit auf unterschiedliche Formen der Integration, den Auswirkungen der na-
tionalen Gesetzgebung und dem politischen Klima für Reformen befragt. Die zehn 
Veranstaltungen fanden zwischen November 2012 und Februar 2013 statt.

Zu jeder Veranstaltung wurden zehn bis zwanzig Akteure eingeladen. Dazu zählten 
Beamte in den nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungen, nationale und regi-
onale Politiker, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen einschließlich Migran-
tenorganisationen, Interessengruppen und Dienstleistern, Anwälte für Staatsange-
hörigkeits- und Zuwanderungsrecht sowie Wissenschaftler von Forschungseinrich-
tungen und Universitäten. Die vollständige Teilnehmerliste der einzelnen Länder ist 
nicht öffentlich zugänglich, da den Teilnehmern Anonymität zugesichert wurde, um 
eine offene Diskussion zu ermöglichen. 

Der nationale Runde Tisch in Deutschland wurde am 22. Januar 2013 von der Hein-
rich-Böll-Stiftung durchgeführt. An der Veranstaltung nahmen insgesamt ein Anwalt 
für Staatsangehörigkeitsrecht, zwei wissenschaftliche Experten, fünf Beamte, sechs 
Politiker und fünf Repräsentanten von Nichtregierungsorganisationen teil. 
Die zehn nationalen Runden Tische wurden im Rahmen von je zwei strukturierten 
Fokusgruppen von jeweils 60-90 Minuten durchgeführt. Die Diskussion wurde von 
den nationalen Partnern aufgezeichnet und transkribiert und durch die Migration 
Policy Group ausgewertet. Alle Transkripte wurden einer Inhaltsanalyse unterzogen, 
die Kodierung erfolgte mit Hilfe der Nvivo Software.

Weitere Informationen können der EU Vergleichsstudie entnommen werden:
http://eudo-citizenship.eu/indicators

http://eudo-citizenship.eu/indicators/integration-indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators


About EUDO-cITIZENSHIP

Democracy is government accountable to citizens. But 
how do states determine who their citizens are? EUDO 
CITIZENSHIP allows you to answer this and many other 
questions on citizenship in the EU member states and 
neighbouring countries.

EUDO CITIZENSHIP is an observatory within the 
European Union Observatory on Democracy (EUDO) 
web platform hosted at the Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies of the European University Institute 
in Florence.

The observatory conducts research and provides exhaus-
tive and updated information on loss and acquisition of 
citizenship, national and international legal norms, citi-
zenship statistics, bibliographical resources, comparative 
analyses and debates about research strategies and policy 
reforms.

For more information on our past and current research, 
visit our website at www.eudo-citizenship.eu
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About the MIGRATION POLIcY GROUP

The Migration Policy Group is an independent non-pro-
fit European organisation dedicated to strategic thinking 
and acting on mobility, equality, and diversity. MPG’s 
mission is to contribute to lasting and positive change 
resulting in open and inclusive societies by stimulating 
well-informed European debate and action on migrati-
on, equality and diversity, and enhancing European co-
operation between and amongst governmental agencies, 
civil society organisations and the private sector. 

We articulate this mission through four primary activi-
ties focused on harnessing the advantages of migration, 
equality and diversity and responding effectively to their 
challenges:

1. Gathering, analysing and sharing information
2. Creating opportunities for dialogue and mutual lear-

ning
3. Mobilising and engaging stakeholders in policy de-

bates
4. Establishing, inspiring and managing expert net-

works

For more information on our past and current research, 
visit our website at www.migpolgroup.com

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Research/InstitutionsGovernanceDemocracy/EUDO/Index.aspx
http://www.eudo-citizenship.eu
http://www.migpolgroup.com
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